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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am 30. September 2019 konnte ver.di die Tarifverhandlun-

gen mit der Autobahn GmbH des Bundes über die Arbeits-

bedingungen der Beschäftigten abschließen. 

Nachdem ver.di am 5. April 2019 mit den Vorschriften zur 

Eingruppierung ein erstes wichtiges Ziel erreicht hatte 

und am 12. Juli 2019 die Einigungen über den Mantelta-

rifvertrag und den Tarifvertrag für die Nachwuchskräfte 

(Auszubildende und dual Studierende) folgten, standen 

jetzt die Überleitungsregeln und die betriebliche Mitbe-

stimmung im Mittelpunkt. 

 

Im Einführungs- und Überleitungstarifvertrag (EÜTV) 

wird geregelt, wie die Beschäftigten aus dem für sie zurzeit 

geltenden Tarifrecht (TV-L, TV-H, TVöD) in das neue Tarif-

recht der Autobahn GmbH übergeleitet werden. Die wich-

tigsten Punkte sind: 

 

 Die Beschäftigten werden mit ihrer bisherigen Entgelt-

gruppe und Stufe übergeleitet; Herabgruppierungen 

sind ausgeschlossen. 

 Höhergruppierungen aufgrund des neuen Entgelt-

gruppenverzeichnisses erfolgen grundsätzlich auf An-

trag der Beschäftigten, in vielen Fällen auch automa-

tisch durch den Arbeitgeber (Straßenwärter, 

Werkstattbeschäftigte mit dreijähriger Berufsausbil-

dung und Fernmeldetechniker in die EG 6, Kolon-

nenführer in die EG 9a). 

 Meister-, Techniker- und Programmiererzulagen, 

kinderbezogene Entgeltbestandteile und Struk-

turausgleiche werden weitergezahlt. 

 Die Beschäftigten sind auf ihrem bisherigen Arbeits-

platz an der bisherigen Arbeitsstätte weiter zu be-

schäftigen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, wird 

ein Mehraufwand an Zeit und Geld bei Verlänge-

rung des Arbeitsweges ausgeglichen. 

V.l.n.r.: Gunther Adler, Autobahn GmbH, Volker Geyer, dbb, Wolfgang 

Pieper, ver.di und Stephan Krenz, Autobahn GmbH mit der unterzeichne-

ten Tarifeinigung.      Foto: dbb 

 

 Für alle Beschäftigten gilt ein erweiterter Schutz vor 

betriebsbedingten Kündigungen – auch in Folge 

von ÖPP-Projekten – einschließlich Nachteilsausgleich 

bis zum 31. Dezember 2025. 

 Die Zusatzversorgung der Beschäftigten aus Ham-

burg, Bremen und dem Saarland soll nach den bis-

herigen Regeln fortgeführt werden. Ist das nicht mög-

lich, erfolgt die Versicherung bei der VBL und werden 

durch den Wechsel evtl. entstehende Nachteile ausge-

glichen. 

 Die Übergangsregelungen des bisherigen Tarifrechts zu 

Leistungsminderung, Entgeltfortzahlung im 

Krankheitsfall, Beihilfen und Zusatzurlaub gelten 

weiter. 

Tarifverhandlungen mit der Autobahn GmbH des Bundes  
abgeschlossen – Einigung über Überleitungstarifvertrag, 

Übergangsbetriebsrat und Betriebsratsstrukturen erzielt! 

 



 

 

 Für bisherige landesspezifische Sonderregelungen 

gelten weitgehend Besitzstandsregelungen. 

 Zum Ausgleich nicht weitergeführter Sonderregelun-

gen erhalten alle Beschäftigten pauschal 50 Euro 

im Monat. 

 Die Beschäftigten, die dem Übergang ihres Arbeits-

verhältnisses nicht widersprechen und die Anwen-

dung des neuen Tarifrechts vereinbaren, erhalten eine 

Einmalzahlung von 1.500 Euro, Auszubildende von 500 

Euro. 

 

Durch einen Tarifvertrag über die Errichtung eines Über-

gangsbetriebsrats wird sichergestellt, dass das Über-

gangsmandat der Personalräte wirksam ausgeübt werden 

kann und auch über den 31. Dezember 2020 hinaus bei 

der Autobahn GmbH keine betriebsratslose Zeit eintritt. 

 

Und ein Tarifvertrag über die Betriebsratsstruktur legt 

fest, dass für die über 280 Betriebsstätten der Autobahn 

GmbH im Bundesgebiet 45 arbeitsfähige Betriebsratsgre-

mien auf Niederlassungs- und Außenstellenebene und in 

der Zentrale sowie ein Gesamtbetriebsrat gebildet werden.  

 

 

Solche Ergebnisse können nur mit einer starken 

Gewerkschaft erzielt werden! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Euer 

 

ver.di-Tarifsekretariat  

für den öffentlichen Dienst 

 


